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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

61/01 Familienlastenausgleich

Norm

EStG 1988 §22 Z2;

FamLAG 1967 §41 Abs2;

FamLAG 1967 §41 Abs3;

Rechtssatz

Ob sich die Tätigkeit des Geschäftsführers auf die Weisungserteilung (einen "Werkvertrag über Weisungen")

beschränkt habe (er keine operativen Geschäftsführungstätigkeiten vor Ort ausgeübt habe), ist im Rahmen des

funktionell zu verstehenden Begri@s der "Eingliederung in den betrieblichen Organismus" nicht von wesentlicher

Bedeutung (Hinweis E 12.9.2001, 2001/13/0045, 2001/13/0169; E 17.10.2001, 2001/13/0102).
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